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GRUENDE, WESHALB.KAISERSTUHL VON DEN REG. ORTEN BEZUEGLICH DES
AN ZUERICH ZU ENTRICHTENDEN FALLS DER UNEHELICHEN UND
DER LANDZUEGLINGE AUSKUENFTE VERLANGTE

"Ursachen Warumben . . . Kayserstuel eine Erleütherung begehrt über die Zwen

i)on Lobt . Statt Zürich auff der tagsatzung im Novembri 1684 eingelegte brieff 3

den Fahl undt Laass der Unehelichen und Landtzüglingen zu Kayserstuel be¬

treff snctt . "

1 . "Wei-leti uneheliche Leüth Zu Erben3 so zu Kayserstuel ohne Leibs Erben mit
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todt abgangen 3 die Herren von Zürich [ Bürgermeister und RatJ nit geüebt

haben . "

Wenn alle Personen , die nach Kaiserstuhl zögen , als "Landtzüg-

ling oder Frömbdt darkomne Leüth geacht"  würden , folgerte daraus,

dass , wenn ein Angehöriger der reg . Orte , der in Kaiserstuhl

durchreiste , hier erkrankte und stürbe , von diesem der Fall

[an Zürich ] bezahlt werden müsste.

Die Summen , die als Fall entrichtet werden müssten , würden je

länger je höher . So seien von einer Frau , welche einen Bürger

von Kaiserstuhl geheiratet habe und hier verstorben sei , 500

Taler gefordert und schliesslich deren 200 abgeliefert worden;

dies aber sei eine Summe , wie sie noch nie habe bezahlt werden
müssen.

Es sei nie Brauch gewesen , dass vor dem Sterben stehende Un¬

eheliche und Landzüglinge erst die Bewilligung der Herren von

Zürich hätten einholen müssen , bevor es ihnen erlaubt gewesen
sei , vor Schultheiss und Rat von Kaiserstuhl oder auch anders¬

wo letztwillig über "Jhr guett"  zu verfügen.

"Wan Undt soofft ein Landtzügling Unehelicher 3 der sich nit uskaufft

hatt 3 todtes abgeht 3 das dan uff der Herren Von Zürich anrueffen 3 das

Verlassne gueth angentz in hafft Undt Verbott gelegt bis die selben Umb

Jhr ansprach Vemüegt Undt Zufriden gestelt worden . Jst auch dises nieh -

mahlen practiciert worden 3 Undt gleiohsamb Wider anderwertige gemeine

Uebung . "

"Dass ein solches Schultheiss .undt Rath Zu Kayserstuel vorgehalten undt

Sye dessen Zuofriden undt Zuogeleben . . . willig gewesen 3 findt Kayserstuel

keine brieff undt Sigel darumb 3 Wie dan in solchen fahlen gewöhnlich 2

gleichlautende von einer handt geschribne oder ussgeschnidtne brieff uss-

gefertiget worden . "

In diesem Zusammenhang müsse man sich fragen , ob denn Männer

und Frauen , welche aus der Grafschaft Baden oder andern Vog-

teien der Acht Alten Orte oder aus der Eidgenossenschaft

schlechthin nach Kaiserstuhl zögen und sich hier als Bürger

jein .kanf .ten oder durch Heirat , ins Bürgerrecht auf genommen würden,

überhaupt als Landzüglinge betrachtet werden könnten.

Von Männern , die sich in KaiserStuhl eingekauft hätten , habe
. .V



Zürich den Fall seit undenklicher Zeit nie mehr gefordert.

9 . Es sei auch darauf hinzuweisen , dass unter den gegebenen Um¬

ständen und in Ansehung , dass "solche frombde eingezogne Leüth nit

testamentieren dörffen ”,  kein vermöglicher Vater seine Tochter

einem Bürger von Kaiserstuhl zur Frau geben würde . Anderseits

würden sich , wodurch immer wieder bedeutende Vermögenswerte

der Stadt verloren gingen , manche Bürgerstöchter vermöglicher

Eltern nach auswärts verheiraten . Angesichts dieses Ungleich¬

gewichts aber müsste die Stadt über kurz oder lang verarmen.

10 . "Jst auch zu besorgen } dass ein burger , der von sich Selbsten etwas

Mittels hette 3 wan schon sein Ehweib Jhme nichts oder wenig zugebracht

hette j nach gestaltsarme seines Guetes selbige verfahlen , undt also das

seinige daran setzen rrrüesse . "

11 . "Undt weilen die übrige . . . Acht . . . Orthen dennen Herren von Zürich

dise anfangs angezogne brieff ertheilt haben , so vermeint ein Statt

Kayserstuelj dass selbige auch Jhrer brieffen Aussieger seyen } weilen

dise brieff auch nit so weit lauthen , als etwan Kayserstuel Zugemuothet

wirdtj deren gnädige manutention Sye underthänig irrrplorieren . "

Kopie
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